
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2018/2/27 Ra 2018/05/0011
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.2018

Index

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §19 Abs2;

AVG §41 Abs2 idF 2013/I/033;

AVG §42;

AVG §8;

BauRallg;

Rechtssatz

Nach § 41 Abs. 2 zweiter Satz AVG, BGBl. Nr. 51/1991, in der für die vorliegende Beurteilung maßgeblichen Fassung

BGBl. I Nr. 33/2013 hat die Verständigung (Kundmachung) über die Anberaumung der Verhandlung die für Ladungen

vorgeschriebenen Angaben (§ 19 Abs. 2 AVG) einschließlich des Hinweises "auf die gemäß § 42 AVG eintretenden

Folgen", somit einen Hinweis auf die in dieser Gesetzesbestimmung normierten Präklusions- bzw. Säumnisfolgen, zu

enthalten. Fehlt dieser Hinweis, tritt keine Präklusionswirkung ein.
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